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INHALT:

 ▼ Bekanntmachung der Sitzung des Wahl aus-
schusses zur Feststellung des Ergebnisses der 
Wahl des Landrats am 15. März 2020

 ▼ Der Zweckverband zur Wasserversorgung der 
Gemeinden Feldafi ng und Pöcking erlässt fol-
gende Neufassung der Verbandssatzung

 ▼ Widmung öffentlicher Verkehrsfl ächen

 ▼ Absicht der Volleinziehung einer öffentlich 
gewidmeten Teilfl äche

 ▼ Verwaltungsratssitzung am 25.03.2020

Das Recht, aus wichtigem Grund zu kündigen 
(Art. 44 Abs. 3 KommZG) bleibt unberührt. 

§ 3 Räumlicher Wirkungsbereich 

Der räumliche Wirkungsbereich des Zweckverban-
des umfasst 

a) das Gebiet der Gemeinde Feldafi ng mit allen 
Ortsteilen (Feldafi ng, Garatshausen, Wieling) 

b) das Gebiet der Gemeinde Pöcking mit 
den Ortsteilen Aschering, Niederpöcking, 
Pöcking und Possenhofen 

ohne die Ortsteile Seewiesen und Maising, 
ohne das Gebiet der „Kaserne Maxhof“ mit den 
Flurnummern 269, 320, 323, 324, 325, 327 und 
342 der Gemarkung Pöcking, 
und ohne das Gebiet „Schmalzhof“ mit den Flur-
nummern 1136/4, 1136/7, 1141/4, 1141/5, 1141/9, 
1141/10, 1141/12 und 1141/13 der Gemarkung 
Pöcking 

§ 4 Aufgaben des Zweckverbands

und der Verbandsmitglieder 

(1) Der Zweckverband hat die Aufgabe, die ge-
meinsame Wassergewinnungsanlage der Ver-
bandsmitglieder gemäß den einschlägigen Vor-
schriften und allgemein anerkannten Regeln der 
Technik zu errichten, zu verbessern, zu erneuern, 
zu betreiben, zu unterhalten und die Anlagen im 
Bedarfsfall zu erweitern; er fördert Trinkwasser, 
das der jeweils gültigen Trinkwasserverordnung 
entsprechen muss, und beliefert damit die Ver-
bandsmitglieder. Zu den Verbandsanlagen gehören 
im Einzelnen: 
- Quelle Garatshausen 
- Pumpwerk Garatshausen 
- Brunnen Aschering I und II 
- Pumpwerk Aschering 
- Brunnen Wieling 
- Pumpwerk Wieling 
- Hochbehälter Kalvarienberg (alt und neu) 
- Leitungen von Pumpwerk Aschering über das 
Pumpwerk Wieling zum Hochbehälter am Kalvari-
enberg 

(2) Der Zweckverband erfüllt seine Aufgabe ohne 
Gewinnerzielungsabsicht. Er dient ausschließlich 
und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im Sin-
ne des Steuerrechts. 

(3) Das Recht und die Pfl icht der Verbandsmitglie-
der, die dem Zweckverband übertragenen Aufga-
ben zu erfüllen, und die hierzu notwendigen Be-
fugnisse gehen auf den Zweckverband über. 

(4) Das Recht, Satzungen und Verordnungen für 
das übertragene Aufgabengebiet zu erlassen, ver-
bleibt bei den Verbandsmitgliedern. 

(5) Nach Maßgabe seiner vorhandenen Kapazitä-
ten kann der Zweckverband auch Dritte (Gemein-
den, Zweckverbände) für Bereiche, die nicht zum 
Versorgungsgebiet des Zweckverbands (§ 3) ge-
hören, mit Trinkwasser versorgen, soweit dadurch 
die vorrangigen Interessen der Verbandsmitglieder 
nicht beeinträchtigt werden. Hierzu sind Wasser-
lieferungsverträge abzuschließen. 

(6) Die Verbandsmitglieder gestatten dem Zweck-
verband die kostenlose Nutzung ihrer öffentlichen 
Verkehrsräume und der sonstigen ihrem Verfü-
gungsrecht unterliegenden Grundstücke, soweit 
dies für die übertragene Aufgabe erforderlich ist. 
Die Regelungen zu den Pfl ichten des Zweckver-
bands bei Herstellung und Unterhaltung seiner An-
lagen sowie zu den Folgepfl ichten und Folgekos-
ten bei Baumaßnahmen der Verbandsmitglieder an 
oder in Straßen bzw. den sonstigen Grundstücken, 
die eine Änderung oder Sicherung der bestehen-
den Versorgungsanlagen des Zweckverbands er-
forderlich machen, erfolgen in einer gesonderten 
Vereinbarung. 

(7) Die Verbandsmitglieder gestatten dem Zweck-
verband für die Durchführung seiner satzungsge-
mäßen Aufgaben die Benutzung ihrer Akten, Pläne 
sowie sonstiger Unterlagen und Daten. 

II. Verfassung und Verwaltung 

§ 5 Verbandsorgane 

(1) Die Organe des Zweckverbandes sind 

1. die Verbandsversammlung 
2. der Verbandsvorsitzende 

(2) Die Aufgaben des Werkausschusses werden 
von der Verbandsversammlung, die Aufgaben der 

Werkleitung von dem Verbandsvorsitzenden über-
nommen. 

§ 6 Zusammensetzung

der Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung besteht aus dem 
Verbandsvorsitzenden und den übrigen Verbands-
räten. 

(2) Jedes Verbandsmitglied entsendet fünf Ver-
bandsräte. 

(3) Die Verbandsmitglieder werden in der Ver-
bandsversammlung durch ihre ersten Bürgermeis-
ter oder den an dessen Stelle nach Art 31 Abs. 
2 Satz 2 KommZG bestellten Vertreter und die 
von ihren Gemeinderäten bestellten weiteren Ver-
bandsräte vertreten. 

(4) Jeder Verbandsrat hat einen Stellvertreter für 
den Fall seiner Verhinderung; Verbandsräte können 
nicht Stellvertreter sein. Die Verbandsräte und ih-
re Stellvertreter sind von den Verbandsmitgliedern 
dem Verbandsvorsitzenden; ist ein solcher noch 
nicht gewählt, der Aufsichtsbehörde schriftlich zu 
benennen. Beamte und leitende oder hauptberuf-
liche Arbeitnehmer des Zweckverbands können 
nicht Verbandsrat sein. 

(5) Für Verbandsräte, die kraft ihres Amtes der 
Verbandsversammlung angehören, endet das Amt 
als Verbandsrat mit dem Ende ihres kommunalen 
Wahlamts; entsprechendes gilt für ihre Stellvertre-
ter. Die weiteren Verbandsräte und ihre Stellver-
treter werden durch Beschluss der Vertretungs-
organe der Verbandsmitglieder bestellt, und zwar 
für die Dauer der Wahlzeit der Vertretungsorgane, 
wenn Mitglieder dieser Organe bestellt werden, 
andernfalls für sechs Jahre. Die Bestellung nach 
Satz 2 kann durch Beschluss der Vertretungsorga-
ne aus wichtigem Grund widerrufen werden; sie 
ist zu widerrufen, wenn ein Verbandsrat, der dem 
Vertretungsorgan eines Verbandsmitglieds ange-
hört, vorzeitig aus dem Wahlamt oder der Vertre-
tungskörperschaft ausscheidet. Die Verbandsräte 
und ihre Stellvertreter üben ihr Amt bis zum Amts-
antritt der neuen Verbandsräte weiter aus. 

§ 7 Einberufung der Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung tritt auf schriftliche 
oder elektronische Einladung des Verbandsvorsit-
zenden zusammen. Die Einladung muss Tagungs-
zeit und –ort und die Beratungsgegenstände ange-
ben und den Verbandsräten spätestens eine Wo-
che vor der Sitzung zugehen. In dringenden Fäl-
len kann der Verbandsvorsitzende die Frist bis auf 
vierundzwanzig Stunden abkürzen. 

(2) Die Verbandsversammlung ist jährlich mindes-
tens einmal einzuberufen. Sie muss außerdem ein-
berufen werden, wenn es ein Drittel der Verbands-
räte oder die Aufsichtsbehörde beantragt; im An-
trag sind die Beratungsgegenstände anzugeben. 

(3) Die Aufsichtsbehörde ist von der Sitzung zu un-
terrichten. Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

§ 8 Sitzungen der Verbandsversammlung 

(1) Der Verbandsvorsitzende bereitet die Bera-
tungsgegenstände der Verbandsversammlung vor. 
Er leitet die Sitzung und handhabt die Ordnung 
während der Sitzung. 

(2) Die Vertreter der Aufsichtsbehörde und des 
zuständigen Wasserwirtschaftsamtes, der Ge-
schäftsleiter und die Wasserwarte/Wassermeister 
haben das Recht, an den Sitzungen beratend teil-
zunehmen. Auf Antrag ist ihnen das Wort zu ertei-
len. Die Verbandsversammlung kann auch andere 
Personen hören. 

§ 9 Beschlüsse und Wahlen in der 

Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, 
wenn sämtliche Verbandsräte ordnungsgemäß ge-
laden sind und die anwesenden Stimmberechtig-
ten Verbandsräte die Mehrheit der von der Ver-
bandssatzung vorgesehenen Stimmzahl erreichen. 
Über andere als in der Einladung angegebene Be-
ratungsgegenstände darf nur dann Beschluss ge-
fasst werden, wenn die Angelegenheit dringlich 
ist oder alle Verbandsräte erschienen und mit ei-
ner Beschlussfassung einverstanden sind. 

(2) Wird die Verbandsversammlung wegen Be-
schlussunfähigkeit, die nicht auf der persönlichen 
Beteiligung der Mehrheit der Verbandsräte beruht, 
innerhalb von vier Wochen zum zweiten Mal zur 
Verhandlung über denselben Gegenstand einberu-

fen, so ist sie ohne Rücksicht auf die Zahl der Er-
schienenen beschlussfähig; auf diese Folge ist in 
der zweiten Ladung ausdrücklich hinzuweisen. 

(3) Soweit das Gesetz über die kommunale Zu-
sammenarbeit oder diese Verbandssatzung nicht 
etwas anderes vorschreiben, werden die Be-
schlüsse der Verbandsversammlung mit einfacher 
Mehrheit der Abstimmenden gefasst; es wird of-
fen abgestimmt. Jeder Verbandsrat hat eine Stim-
me. Solange ein Verbandsmitglied keine anderen 
Vertreter bestellt hat, übt der erste Bürgermeister 
das Stimmrecht aller Vertreter aus. 

(4) Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abge-
lehnt. Kein Verbandsrat darf sich der Stimme ent-
halten; enthält sich ein Verbandsrat trotzdem der 
Stimme, so gehört er nicht zu den Abstimmenden. 

(5) Bei Wahlen gelten die Absätze 1 bis 3 entspre-
chend; die Vorschriften über die persönliche Be-
teiligung fi nden keine Anwendung. Es wird ge-
heim gewählt. Gewählt ist, wer mehr als die Hälf-
te der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. 
Wird die Mehrheit im ersten Wahlgang nicht er-
reicht, so fi ndet Stichwahl unter den beiden Be-
werbern mit den höchsten Stimmenzahlen statt. 
Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl entschei-
det das Los. 

Haben im ersten Wahlgang drei oder mehr Be-
werber die gleiche Anzahl von Stimmen erhalten, 
so entscheidet das Los, welche Bewerber in die 
Stichwahl kommen. Hat ein Bewerber die höchs-
te, zwei oder mehr Bewerber die gleiche nächst 
höhere Stimmenzahl erhalten, so entscheidet das 
Los, wer von diesen in die Stichwahl mit dem Be-
werber mit der höchsten Stimmenzahl kommt. 

(6) Die Beschlüsse und Wahlergebnisse sind un-
ter Angabe von Tag und Ort der Sitzung, der Na-
men der anwesenden Verbandsräte, der behandel-
ten Gegenstände und der Abstimmungsergebnis-
se (Stimmenverhältnis) in ein Beschlussbuch ein-
zutragen und von dem Verbandsvorsitzenden und 
dem Schriftführer zu unterzeichnen. Als Schrift-
führer kann eine Dienstkraft des Zweckverbandes 
oder eines Verbandsmitgliedes, soweit dieses zu-
stimmt, zugezogen werden. Verbandsräte, die ei-
nem Beschluss nicht zugestimmt haben, können 
bis zum Schluss der Sitzung verlangen, dass das 
in der Niederschrift vermerkt wird. Abschriften der 
Niederschrift über öffentliche Sitzungen sind un-
verzüglich den Verbandsmitgliedern und der Auf-
sichtsbehörde zu übermitteln. 

§ 10 Zuständigkeit der Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung ist ausschließlich 
zuständig für 

1. die Entscheidung über die Errichtung und die 
wesentliche Erweiterung der den Verbandsaufga-
ben dienenden Einrichtungen; 

2. die Beschlussfassung über den Erlass, die Än-
derung oder die Aufhebung von Satzungen und 
Verordnungen; 

3. die Beschlussfassung über die jährliche Haus-
haltssatzung; die Nachtragshaushaltssatzungen 
und die Aufnahme von zusätzlichen Krediten wäh-
rend der vorläufi gen Haushaltsführung, 

4. die Beschlussfassung über den Finanzplan, 

5. die Feststellung des Jahresabschlusses und die 
Entlastung; 

6. die Festsetzung von Entschädigungen; 

7. die Bildung, Besetzung und Aufl ösung von Aus-
schüssen; 

8. der Erlass, die Änderung oder die Aufhebung 
der Geschäftsordnung für die Verbandsversamm-
lung 

9. den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung 
der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb; 

10. die Beschlussfassung über die Änderung der 
Verbandssatzung, die Aufl ösung des Zweckver-
bandes und die Bestellung von Abwicklern; 

11. die Ernennung, Beförderung, Abordnung, Ver-
setzung, Zuweisung an eine Einrichtung, Ruhe-
standsversetzung und Entlassung von Beamten 
des Zweckverbands ab Besoldungsgruppe A 9; 

12. die Einstellung, Höhergruppierung, Abordnung, 
Versetzung, Zuweisung an einen Dritten, Beschäf-

 ◆ Bekanntmachung der Sitzung des Wahl-
ausschusses zur Feststellung des Ergebnisses 
der Wahl des Landrats am 15. März 2020 

Für den Fall, dass eine Stichwahl des Landrats er-
forderlich ist, fi ndet die Sitzung des Landkreis-
wahlausschusses zur Feststellung des Wahlergeb-
nisses und der Notwendigkeit einer Stichwahl am

Dienstag, 17.03.2020, 14.00 Uhr

im kleinen Sitzungssaal, Zi. Nr. 207, des Landrat-
samtes Starnberg, 82319 Starnberg, Strandbad-
straße 2, statt.

Die Sitzung ist öffentlich.

Starnberg, 09.03.2020

Abertzarth, Landkreiswahlleiter

 ◆ Der Zweckverband zur Wasserversorgung 
der Gemeinden Feldafi ng und Pöcking erlässt 
folgende Neufassung der Verbandssatzung

Das Landratsamt Starnberg hat mit Schreiben 
vom 11.03.2020 – Az. 201.4 zwve 149 – die Neu-
fassung der Verbandssatzung des „Zweckverban-
des zur Wasserversorgung der Gemeinden Felda-
fi ng und Pöcking“ vom 04.03.2020 gemäß Art. 20 
Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit rechtsaufsichtlich genehmigt.

Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Ge-
meinden Feldafi ng und Pöcking erlässt folgende 
Neufassung der

Verbandssatzung

I. Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Rechtsstellung 

(1) Der Zweckverband führt den Namen „Zweck-
verband zur Wasserversorgung der Gemeinden 
Feldafi ng und Pöcking“. Er ist eine Körperschaft 
des öffentlichen Rechts. 

(2) Der Zweckverband hat seinen Sitz in Pöcking. 

(3) Das Stammkapital beträgt 60.000 €. 

§ 2 Verbandsmitglieder 

(1) Verbandsmitglieder des Zweckverbandes sind 
die Gemeinden Feldafi ng und Pöcking. 

(2) Andere Gemeinden oder Landkreise können 
dem Zweckverband beitreten. Der Beitritt bedarf 
einer Änderung der Verbandssatzung und der Ge-
nehmigung der Aufsichtsbehörde. 

(3) Jedes Verbandsmitglied kann zum Schluss ei-
nes Wirtschaftsjahres aus dem Zweckverband 
austreten, wenn die Verbandsversammlung mit ei-
ner Mehrheit von zwei Dritteln der satzungsmä-
ßigen Stimmenzahl zustimmt. Der Austritt muss 
mindestens ein Jahr vorher schriftlich erklärt wer-
den; er bedarf einer Änderung der Verbandssat-
zung und der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.
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tigung mittels Personalgestellung und Entlassung 
der Arbeitnehmer des Zweckverbands ab Entgelt-
gruppe 9 des Tarifvertrags für den öffentlichen 
Dienst oder ab einem entsprechenden Entgelt. 

(2) Die Verbandsversammlung beschließt fer-
ner über die anderen ihr im Gesetz über die kom-
munale Zusammenarbeit zugewiesenen Gegen-
stände. Sie ist insbesondere zuständig für die Be-
schlussfassung über 

1. den Erwerb, die Belastung und die Veräußerung 
von Grundstücken; 

2. den Abschluss von Vereinbarungen nach § 4 
Abs.5 dieser Satzung 
3. den Abschluss von Rechtsgeschäften aller Art, 
die für den Zweckverband Verpfl ichtungen in Hö-
he von mehr als 20.000 € mit sich bringen; 

4. den Gesamtplan der im Wirtschaftsjahr oder in 
mehreren Wirtschaftsjahren durchzuführenden Un-
terhaltungsarbeiten. 

5. die Aufnahme von Darlehen, die Übernahme 
von Bürgschaften und den Abschluss von Rechts-
geschäften verwandter Art. 

(3) Die Verbandsversammlung nimmt zugleich die 
Aufgaben wahr, die bei gemeindlichen Eigenbe-
trieben vom Werkausschuss erfüllt werden. 

§ 11 Rechtsstellung der Verbandsräte 

(1) Die Verbandsräte sind ehrenamtlich tätig. 
(2) Entschädigungen der Verbandsräte sind in ei-
ner entsprechenden Satzung zu regeln. 

§ 12 Verbandsvorsitzender 

(1) Der Verbandsvorsitz wechselt alle drei Jahre 
zum 1. Mai zwischen den ersten Bürgermeistern 
der beiden Verbandsmitglieder. Bis 30. April 2020 
liegt der Vorsitz beim ersten Bürgermeister der 
Gemeinde Pöcking. 

(2) Stellvertretender Verbandsvorsitzender ist je-
weils der erste Bürgermeister der anderen Mit-
gliedsgemeinde. 

§ 13 Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden 

(1) Der Verbandsvorsitzende vertritt den Zweck-
verband nach außen. Er führt den Vorsitz in der 
Verbandsversammlung. 

(2) Der Verbandsvorsitzende vollzieht die Be-
schlüsse der Verbandsversammlung und erledigt 
in eigener Zuständigkeit alle Angelegenheiten, die 
nach der Gemeindeordnung kraft Gesetzes dem 
ersten Bürgermeister zukommen. Er erfüllt die ihm 
im Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit 
zugewiesenen weiteren Aufgaben. Er nimmt fer-
ner die Aufgaben wahr, die bei gemeindlichen Ei-
genbetrieben von der Werkleitung erfüllt werden. 

(3) Durch besonderen Beschluss der Verbands-
versammlung können dem Verbandsvorsitzenden 
unbeschadet des § 10 Abs. 1 weiter Angelegen-
heiten zur selbstständigen Erledigung übertragen 
werden. 

(4) Der Verbandsvorsitzende kann einzelne seiner 
Befugnisse seinem Stellvertreter und in Angele-
genheiten der laufenden Verwaltung Dienstkräften 
des Zweckverbands oder mit Zustimmung eines 
Verbandsmitglieds dessen vertretungsberechtig-
tem Organ oder dessen Dienstkräften übertragen. 

(5) Erklärungen, durch die der Zweckverband ver-
pfl ichtet werden soll, bedürfen der Schriftform. 
Das gilt nicht bei Geschäften, die für den Zweck-
verband einmalige Verpfl ichtungen von nicht mehr 
als 20.000 € mit sich bringen. 

§ 14 Rechtsstellung des Verbandsvorsitzenden 

Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter 
sind ehrenamtlich tätig. Unbeschadet des § 11 er-
hält der Verbandsvorsitzende für seine Tätigkeit 
nach § 13 eine Aufwandsentschädigung. Dies gilt 
ebenso für den Stellvertreter nach dem Maß sei-
ner besonderen Inanspruchnahme. Die Höhe die-
ser Entschädigungen ist in einer entsprechenden 
Satzung zu regeln. 

§ 15 Dienstkräfte des Zweckverbandes 

(1) Der Zweckverband unterhält eine Geschäfts-
stelle. Die Geschäftsstelle führt der von der Ver-
bandsversammlung bestellte Geschäftsleiter, wird 
keiner bestellt, der Verbandsvorsitzende. Die Ge-
schäftsstelle befi ndet sich im Verwaltungsgebäu-
de in der Feldafi nger Str. 5, 82343 Pöcking. 

(2) Die Verbandsversammlung kann dem Ge-
schäftsleiter mit Zustimmung des Verbandsvorsit-
zenden durch Beschluss Zuständigkeiten des Ver-
bandsvorsitzenden nach § 13 Abs. 2 Satz 1 über-
tragen. Durch gesonderten Beschluss kann sie 
ihm ferner unbeschadet des § 10 Abs. 1 weitere 
Angelegenheiten zur selbstständigen Erledigung 
übertragen. 

(3) Der Geschäftsleiter nimmt an den Sitzungen 
der Verbandsversammlung und ihrer Ausschüsse 
beratend teil. 

(4) Dem Zweckverband steht das Recht zu, Diens-
therr von Beamten zu sein. 

III. Wirtschaft und Haushaltsführung 

§ 16 Anwendung von Eigenbetriebsrecht 

Auf die Wirtschafts- und Haushaltsführung des 
Zweckverbands fi nden die einschlägigen Vorschrif-
ten der Eigenbetriebsverordnung Anwendung. 

§ 17 Haushaltssatzung 

(1) Die Haushaltssatzung enthält 
a) die Festsetzung der Abschlusszahlen des Wirt-
schaftsplans; getrennt nach Erfolgsplan und Ver-
mögensplan; 
b) die Festsetzung des Höchstbetrags der Kassen-
kredite; 
c) die Festsetzung des Höchstbetrags der Darle-
hen, die zur Bestreitung von Ausgaben im Vermö-
gensplan bestimmt sind. 

(2) Der Entwurf der Haushaltssatzung ist den Ver-
bandsmitgliedern rechtzeitig spätestens einen Mo-
nat vor der Beschlussfassung in der Verbandsver-
sammlung zusammen mit der Einladung zur Sit-
zung zu übermitteln. 

(3) Die Haushaltssatzung ist spätestens einen Mo-
nat vor Beginn des Wirtschaftsjahres zu beschlie-
ßen und mit ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde 
vorzulegen. Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(4) Die Haushaltssatzung wird, wenn rechtsauf-
sichtliche Genehmigungen erforderlich sind, nach 
Erteilung der Genehmigungen, sonst einen Monat 
nach der Vorlage an die Aufsichtsbehörde nach
§ 22 Abs. 1 bekannt gemacht. 

§ 18 Deckung des Finanzbedarfs 

(1) Der Zweckverband erhebt von seinen Ver-
bandsmitgliedern Umlagen. 

(2) Der durch Zuschüsse, Kredite und sonstige Ein-
nahmen nicht gedeckte Finanzbedarf des Zweck-
verbands für Ausgaben für die Veränderung des 
Anlagevermögens im Sinne der KommHV-Dop-
pik, einschließlich der dem Vermögensplan zuzu-
ordnenden Ausgaben für Ersatzbeschaffungen 
von beweglichen Sachen, wird auf die Verbands-
mitglieder umgelegt (Investitionsumlage). Umle-
gungsschlüssel ist das Verhältnis der im Rech-
nungsjahr im Gebiet der Verbandsmitglieder abge-
nommenen Wassermengen, die über die Haupt-
wasserzähler ermittelt werden. 

(3) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeck-
te laufende Finanzbedarf wird auf die Verbands-
mitglieder umgelegt (Betriebskostenumlage). Zum 
laufenden Finanzbedarf im Sinne dieser Bestim-
mungen gehören alle Ausgaben, die dem Erfolgs-
plan zuzuordnen sind, sowie die Ausgaben für die 
ordentliche Tilgung von Krediten im Vermögen-
splan, soweit dafür nach den einschlägigen Vor-
schriften der KommHV-Doppik eine Zuführung 
vom Erfolgsplan an den Vermögensplan vorzuneh-
men ist. Umlegungsschlüssel ist das Verhältnis 
der im Rechnungsjahr im Gebiet der Verbandsmit-
glieder abgenommenen Wassermengen, die über 
die Hauptwasserzähler ermittelt werden. 

(4) Ergibt sich für ein abgelaufenes Wirtschafts-
jahr in der Jahresrechnung des Zweckverbands 
ein Überschuss, der ganz oder teilweise darauf 
beruht, dass nach dem tatsächlichen Ablauf der 
Haushaltswirtschaft der Bedarf an Investitionsum-
lage oder Betriebskostenumlage niedriger gewe-
sen ist, als er in der Haushaltssatzung festgesetzt 
worden war, so bringt der Zweckverband die zu 
viel erhobenen Umlagen den Mitgliedsgemeinden 
nach Maßgabe der auf sie entfallenden Teilbeträ-
ge im darauffolgenden Jahres wieder gut. 

§ 19 Festsetzung und Zahlung der Umlagen 

(1) Die Investitionsumlage und die Betriebskosten-
umlage werden in der Haushaltssatzung für jedes 
Wirtschaftsjahr neu festgesetzt. Sie können nur 
während des Wirtschaftsjahres durch eine Nach-
tragshaushaltssatzung geändert werden. 
(2) Bei der Festsetzung der Investitionsumlage ist 
anzugeben: 

1. Die Höhe des durch Zuschüsse, Kredite und 
sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarfs 
für Investitionen (Umlagesoll) 
2. Die Summe der der Ausführungsplanung zu-
grunde gelegten abgenommenen Wassermen-
ge aller Verbandsmitglieder und der des einzelnen 
Verbandsmitglieds (Bemessungsgrundlage) 
3. Der Umlagebetrag, der auf je 1 m³ im laufenden 
Jahr abgenommenen Wassermenge trifft (Umla-
gesatz). 
4. Die Höhe des Investitionsumlagebetrages für 
jedes Verbandsmitglied. 

(3) Bei der Festsetzung der Betriebskostenumlage 
ist anzugeben: 

1. Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht 
gedeckte laufende Finanzbedarfs (Umlagesoll); die 
Angabe des Teilbetrages, mit dem die Betriebs-
kostenumlage auf die Deckung der Schulden-
dienstleistungen entfällt. 
2. Die Summe der der Ausführungsplanung zu-
grunde gelegten abgenommenen Wassermen-
ge aller Verbandsmitglieder und der des einzelnen 
Verbandsmitglieds (Bemessungsgrundlage) 
3. Der Umlagebetrag, der auf je 1 m³ im laufenden 
Jahr abgenommenen Wassermenge trifft (Umla-
gesatz). 
4. Die Höhe des Betriebskostenumlagebetrages 
für jedes Verbandsmitglied. 

(4) Der Umlagebetrag ist den einzelnen Verbands-
mitgliedern durch schriftlichen Bescheid mitzutei-
len (Umlagebescheid). 

(5) Die Investitionsumlage und die Betriebskosten-
umlage werden mit einem Viertel ihres Jahresbe-
trags am 15. jedes zweiten Quartalsmonats fällig. 
Werden sie nicht rechtzeitig entrichtet, so können 
von den säumigen Verbandsmitgliedern Zinsen in 
Höhe von 0,5 Prozent für jeden vollen Monat ge-
fordert werden. 

(6) Ist die Investitionsumlage oder die Betriebskos-
tenumlage bei Beginn des Wirtschaftsjahres noch 
nicht festgesetzt, so kann der Zweckverband bis 
zur Festsetzung vorläufi ge vierteljährliche Teilbe-
träge in Höhe der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 
zuletzt erhobenen vierteljährlichen Teilbeträge er-
heben. Nach Festsetzung der Umlage für das lau-
fende Wirtschaftsjahr ist über diese vorläufi gen 
Zahlungen zum nächsten Fälligkeitszeitpunkt abzu-
rechnen. 

§ 20 Kassenverwaltung 

Der Kassenverwalter und sein Stellvertreter wer-
den von der Verbandsversammlung bestellt. 
Sie dürfen Zahlungen weder selbst anordnen noch 
bei ihrer Anordnung mitwirken. 

§ 21 Jahresabschluss, Prüfung 

(1) Der Verbandsvorsitzende hat den Jahresab-
schluss, den Lagebericht und die Erfolgsübersicht 
innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Wirt-
schaftsjahres aufzustellen und der Verbandsver-
sammlung vorzulegen. 

(2) Der Jahresabschluss ist nach den hierfür gel-
tenden gesetzlichen Vorschriften zu prüfen. Die 
örtliche Rechnungsprüfung ist einem Rechnungs-
prüfungsausschuss zu übertragen. Der Rech-
nungsprüfungsausschuss ist aus der Mitte der 
Verbandsversammlung zu bilden. Er besteht aus 3 
Mitgliedern. 

(3) Nach Abschluss der örtlichen Rechnungsprü-
fung und der Abschlussprüfung sind der Jahres-
abschluss, der Anhang mit Anlagennachweis, die 
Erfolgsübersicht und der Lagebericht der Ver-
bandsversammlung vorzulegen. Die Verbandsver-
sammlung stellt den Jahresabschluss fest und be-
schließt über die Entlastung. 

(4) Nach der Feststellung des Jahresabschluss 
fi ndet die überörtliche Rechnungsprüfung statt. 
Überörtliches Prüfungsorgan ist der Bayerische 
Kommunale Prüfungsverband. 

IV. Schlussbestimmungen 

§ 22 Öffentliche Bekanntmachungen 

(1) Die Satzungen und Verordnungen des Zweck-
verbandes werden im Amtsblatt für den Landkreis 
Starnberg bekannt gemacht. Die Verbandsmitglie-
der weisen in der für die Bekanntmachung ihrer 
Satzungen vorgesehenen Form auf diese Bekannt-
machung hin. Die Satzungen und Verordnungen 
können in der Geschäftsstelle des Zweckverban-
des eingesehen werden. 
(2) Sonstige öffentliche Bekanntmachungen des 
Zweckverbandes sind in ortsüblicher Weise vor-
zunehmen. Die Aufsichtsbehörde kann darüber hi-
naus eine Veröffentlichung im Amtsblatt für den 
Landkreis Starnberg anordnen. 

§ 23 Besondere Zuständigkeiten 

der Aufsichtsbehörde 

(1) Aufsichtsbehörde ist das Landratsamt Starn-
berg. 

(2) Abweichend von § 7 Abs. 1 wird die Verbands-
versammlung zu ihrer ersten Sitzung von der Auf-
sichtsbehörde einberufen. Die Aufsichtsbehör-
de kann die Verbandsversammlung auch einberu-
fen, wenn der Vorsitzende und sein Stellvertreter 
verhindert sind und die Tagung der Verbandsver-
sammlung unaufschiebbar ist. 

(3) Bei Streitigkeiten zwischen dem Zweckver-
band und den Verbandsmitgliedern, wenn sie sich 
gleichgeordnet gegenüberstehen, und bei Streitig-
keiten der Mitglieder des Zweckverbandes unter-
einander aus dem Verbandsverhältnis ist die Auf-
sichtsbehörde zur Schlichtung anzurufen. 

§ 24 Aufl ösung 

(1) Die Aufl ösung des Zweckverbandes bedarf ei-
ner Mehrheit von zwei Dritteln der satzungsmä-
ßigen Stimmenzahl in der Verbandsversammlung 
und der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die 
Aufl ösung ist wie diese Verbandssatzung bekannt 
zu machen. 

(2) Wird der Zweckverband aufgelöst, ohne dass 
seine bisherigen Aufgaben auf andere juristische 
Personen des öffentlichen Rechts mit Dienstherrn-
fähigkeit übergehen, so wird zwischen den Ver-
bandsmitgliedern eine einvernehmliche Rege-
lung darüber getroffen, wer die Beamten und Ver-
sorgungsempfänger des Zweckverbandes über-
nimmt. 

(3) Findet eine Abwicklung statt, so haben die be-
teiligten Gemeinden das Recht, die auf ihrem Ge-
biet gelegenen Anlagen der örtlichen Versorgung 
zum Restbuchwert und die der überörtlichen Ver-
sorgung zum geschätzten Zeitwert zu überneh-
men. Bei Anlagen der überörtlichen Versorgung ist 
den übrigen beteiligten Gemeinden auf Verlangen 
ein Mitbenutzungsrecht auf der Grundlage einer 
gesondert abzuschließenden Zweckvereinbarung 
einzuräumen. 

Im Übrigen ist das Vermögen nach Befriedigung 
der Gläubiger an die Verbandsmitglieder unter An-
rechnung der übernommenen Gegenstände nach 
dem in § 18 für die Investitionsumlage festgeleg-
ten Verhältnis zu verteilen. Übersteigen bei Aufl ö-
sung des Zweckverbandes die Verbindlichkeiten 
das vorhandene Vermögen, so ist der Fehlbetrag 
nach demselben Verhältnis auf die Verbandsmit-
glieder umzulegen. 

(4) Scheidet ein Verbandsmitglied aus dem Zweck-
verband aus, ohne dass dadurch der Zweckver-
band aufgelöst wird, so wird es mit dem Betrag 
abgefunden, den es bei der Aufl ösung erhalten 
würde, wenn der Zweckverband zum Zeitpunkt 
seines Ausscheidens aufgelöst werden würde. Es 
hat das Recht, die auf seinem Gebiet gelegenen 
Anlagen der örtlichen Versorgung unter Anrech-
nung auf seinen Abfi ndungsanspruch zum Rest-
buchwert zu übernehmen. 

Bezüglich der beim Zweckverband verbleibenden 
Anlagen der überörtlichen Versorgung ist ihm auf 
Verlangen ein Mitbenutzungsrecht auf der Grund-
lage einer gesondert abzuschließenden Zweckver-
einbarung einzuräumen. Der Abfi ndungsanspruch 
wird 5 Jahre nach dem Ausscheiden, spätestens 
im Fall der Aufl ösung des Zweckverbands fällig. 
Die Beteiligten können für die Berechnung und 
Fälligkeit des Abfi ndungsanspruchs eine abwei-
chende Regelung vereinbaren. 
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§ 25 Inkrafttreten 

(1) Diese Verbandssatzung tritt am Tage nach der 
Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis 
Starnberg in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Verbandssatzung vom 
09.08.1965 und 19.06.1968 außer Kraft.

Pöcking, 11.03.2020
Rainer Schnitzler, Verbandsvorsitzender

Landratsamt Starnberg – Karl Roth, Landrat

Bekanntmachungen der Gemeinde Gilching

 ◆ Widmung öffentlicher Verkehrsfl ächen

Folgende Teilstrecke, welche als öffentlicher Feld- 
und Waldweg gewidmet ist, soll gem. Art. 7
Abs. 1 i.V.m. Art. 46 Nr. 2 BayStrWG aufgestuft 
werden zur Ortsstraße, da sich die Verkehrsbe-
deutung geändert hat:
a) „Frauwiesenweg“
 bestehend aus: Fl.Nr. 1619/196 tlw., 1619 tlw.
 Anfangspunkt: westlicher Grenzpunkt von

Fl.Nr. 1619/160
 Endpunkt: Einmündung Fuß- und Radweg

am Frauwiesenweg
Länge: 182 m

Folgende Straßen/Teilfl ächen werden nach Art. 6 
Abs. 1 i.V.m. Art. 46 Nr. 2 BayStrWG als Ortsstra-
ße gewidmet:

b) „Frauwiesenweg“ - Verlängerung

 bestehend aus: Fl.Nr. 1619/195, 1619/196 tlw.
 Anfangspunkt: Grenze zu Fl.Nr. 1619/119
 Endpunkt: westlicher Grenzpunkt zu

Fl.Nr. 1619/160
 Länge: 132 m

c) „St. Egidi-Straße“ - Verlängerung
 bestehend aus: Fl.Nr. 1704/32 tlw., 1740/1
 Anfangspunkt: Einmündung „St. Vitus-Straße“
 Endpunkt: Einmündung „Am Grübl“
 Länge: 195 m

Folgende Strecken/Teilfl ächen werden gem. Art. 6
Abs. 1 i.V.m. Art. 53 Nr. 2 BayStrWG als be-
schränkt-öffentlicher Weg gewidmet:

d) Fuß- und Radweg im Gewerbegebiet Gilching-
Süd

 bestehend aus: Fl.Nr. 192/67 tlw.
 Anfangspunkt: Einmündung Dornierstraße
 Endpunkt: Ende der hergestellten Wegefl äche
 Länge: 101 m
 Widmungsbeschränkung: nur für Fußgänger 

und Radfahrer

Die Verfügungen sind zum 03.04.2020 vorgese-
hen.

Die Widmungsverfügungen - sowie deren Lage-
pläne hierzu - können während der allgemeinen 
Dienststunden bei der Gemeinde Gilching im Bau-
amt, Rathausplatz 1 in 82205 Gilching, Zimmer-Nr. 
O1.27 in der Zeit vom 20.03.2020 bis einschließ-
lich 08.05.2020 eingesehen werden.

Gilching, 11.03.2020

Gemeinde Gilching – Manfred Walter, 1. Bürgermeister

 ◆ Absicht der Volleinziehung einer öffentlich 

gewidmeten Teilfl äche

Folgende Teilstrecke, welche als öffentlicher Feld- 
und Waldweg gewidmet wurde, wird gem. Art. 8 
BayStrWG i.V.m. Art. 58 Abs. 2 Nr. 3 BayStrWG 
auf Grund Verlustes ihrer Verkehrsbedeutung 
(Überbauung durch Grundschule und Gymnasium) 
voll eingezogen:

„Talhofweg“

bestehend aus: Fl.Nr. 1619/118 tlw., 1619/121 
tlw., 1619/114 tlw., 1619/120 tlw., 1604/1 tlw., 
1619/128 tlw., 1604/4 tlw., 1619/197 tlw., 
1619/198 tlw., 1619/196 tlw.

Anfangspunkt: Nordostecke Fl.Nr. 1619/19

Endpunkt: westlicher Grenzpunkt von
Fl.Nr. 1619/160

Länge: 523 m

Die Unterlagen hierzu können während der allge-
meinen Dienststunden bei der Gemeinde Gilching 
im Bauamt, Rathausplatz 1 in 82205 Gilching, Zim-
mer-Nr. O1.27 in der Zeit vom 20.03.2020 bis ein-
schließlich 10.07.2020 eingesehen werden.

Gilching, 11.03.2020

Gemeinde Gilching – Manfred Walter, 1. Bürgermeister

Bekanntmachung des Kommunal unterneh-
mens für Abfallwirtschaft im Landkreis 
Starnberg

 ◆ Verwaltungsratssitzung am 25.03.2020

Die nächste Verwaltungsratssitzung des Kommu-
nalunternehmens für Abfallwirtschaft im Landkreis 
Starnberg fi ndet am

Mittwoch, dem 25.03.2020 um 9:00 Uhr,
im Besprechungsraum im Sozialdienst 
Pöcking, Ahornweg 7, 82343 Pöcking

statt.

– Tagesordnung: –

I. Öffentliche Sitzung

1. Feststellung der ordnungsgemäßen 
Ladung und Beschlussfähigkeit des 
Verwaltungsrates 

2. Änderung der Abfallwirtschaftssatzung
hier: redaktionelle Änderungen

3. Änderung der Abfallgebührensatzung
hier: redaktionelle Änderungen

4. Verschiedenes

II. Nichtöffentliche Sitzung

1. Verschiedenes

Starnberg, 12.03.2020

Kommunalunternehmen für Abfallwirtschaft 
im Landkreis Starnberg – Landrat Karl Roth, 
Verwaltungsratsvorsitzender
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